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Informationsschreiben nach Art. 13 DS-GVO für den „Frühe Hilfen Info“ Mail-Verteiler  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das KVJS-Landesjugendamt ist durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
Baden-Württemberg (nachfolgend Sozialministerium genannt) mit der Umsetzung der Bun-
desstiftung Frühe Hilfen (BSFH) und des Landesprogramms STÄRKE (STÄRKE) beauftragt. 
Dies wird im Rahmen einer gemeinsamen Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen im Referat 
44 umgesetzt.  Zu dieser Aufgabe gehört auch die Information aller interessierten Akteure in 
den Frühen Hilfen. Durch die „Frühe Hilfen Info“ informieren wir Sie ungefähr monatlich per E-
Mail über wichtige Themen im Rahmen der BSFH und STÄRKE, wie bspw. aktuelle Fristen, för-
derrechtliche Vorgaben oder ähnliches. Außerdem verweisen wir auf Veranstaltungen, Fachlite-
ratur, Forschungen und vieles mehr im Kontext der Frühen Hilfen.  
 
Für den „Frühe Hilfen Info“ E-Mail-Verteiler ist es erforderlich, dass wir personenbezogene Da-
ten (Name und E-Mail-Adresse, ggfs. Dienststelle) bei Ihnen erheben oder schon erhobene Da-
ten nutzen. Die ab 25.05.2018 geltende EU-Datenschutzgrundverordnung schreibt in Art. 13 
DS-GVO diesbezüglich Informationspflichten vor, denen wir hiermit nachkommen. Die perso-
nenbezogenen Daten werden für die Erstellung und Nutzung der Verteiler zur Information an 
die Zielgruppe verwendet. 
 
Grundsätzliches zur „Frühe Hilfen Info“:  
 
Die „Frühe Hilfen Info“ Mail erscheint monatlich und wird als Datei (PDF) per E-Mail versandt.  
Die Inhalte werden durch die Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen Baden-Württemberg im 
Referat 44 im KVJS-Landesjugendamt zusammengeführt. Alle Ausgaben, sowie die Ansprech-
partnerinnen in der Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen sind auch auf der Internetseite des 
KVJS-Landesjugendamts unter „Frühe Hilfen“ (https://www.kvjs.de/jugend/fruehe-hilfen) zu fin-
den.  
 
Die letzte Seite der Datei beinhaltet stets das Impressum inklusive der Kontaktdaten der An-
sprechpartnerin.  
Die derzeitige Ansprechpartnerin ist:  
Cornelia Gaal,  
Telefon: 0711 / 6375-545, E-Mail: cornelia.gaal@kvjs.de  
 
Zweck, für den die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
 
Der „Frühe Hilfen Info“ E-Mail-Verteiler wird nicht veröffentlicht, sondern zum Zwecke der Zu-
sendung der „Frühen Hilfen-Info“ verwendet.  
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Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen beim KVJS und seines Vertreters: 
 
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
Referat 44 „Jugendarbeit, Förderprogramme und Landesverteilstelle UMA“ 
Lindenspürstr. 39 
70176 Stuttgart 
 
Referatsleitung: 
Marion Steck 
Telefon: 0711 / 6375-474 
E-Mail: Marion.Steck@kvjs.de 
 
Stellvertretende Referatsleitung 44 und Koordination Frühe Hilfen: 
Annette Bader 
Telefon: 0711 6375-424 
E-Mail: Annette.Bader@kvjs.de 
 
Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten im KVJS sind folgende: 
Alice Spätgens, Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg,  
Telefon 0711/6375-570, E-Mail: Alice.Spätgens@kvjs.de. 
Vertreterin: Christine Denk, Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, 
Telefon 0711/6375-213, E-Mail: Christine.Denk@kvjs.de.  
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung:  
Art. 6 Abs. 2 DS-GVO  
 
Alle förderrechtlich relevanten Unterlagen der BSFH und STÄRKE sind auch auf der Internet-
seite des KVJS in der Rubrik „Frühe Hilfen“ (geordnet nach den Förderprogrammen) zu finden. 
 
Zusätzliche Hinweise: 
 
Sollten Sie die „Frühe Hilfen Info“ Mail (nicht mehr) erhalten wollen, können Sie uns 
schreiben. Ihre Daten werden nach Ihrem Ausscheiden aus dem Teilnehmerkreis gelöscht. 
Ihre Daten können Sie jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen.  
 
Nach Art. 15 DS-GVO besteht ein Auskunftsrecht, ferner haben Sie als Betroffener ein Recht 
auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 Abs. 1 DS-GVO), Einschränkung der Ver-
arbeitung (Art. 18 DS-GVO), Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DS-GVO). Es besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI):  
 
Hausanschrift: 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Lautenschlagerstraße 20 
70173 Stuttgart 
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Postanschrift: 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Tel.: 0711/61 55 41-0 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
 
Beschwerden beim LfDI können auch online eingelegt werden unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de. 
 
Diese Information ist auf der Internetseite des Kommunalverbands für Jugend und Soziales 
(KVJS) in der Rubrik „Frühe Hilfen“ veröffentlicht (https://www.kvjs.de/jugend/fruehe-hilfen/).  
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